
Freiheit des Glaubens – Freiheit der Welt

D W

„Das Christentum aus dem Bett geschmissen“ – das sei der lang-
ristige Eekt, den man der Reormation bescheinigen müsse, 
kündigt der Titel on Brad Gregorys heutigem Vortrag an.1 Mit 
anderen Worten hat Gregory das bereits in seinem Bestseller „e 
Unintended Reormation“ estgestellt und mit dieser Formulie-
rung eingeräumt, dass es sich um einen „unbeabsichtigten“ Eekt 
handle.2 Doch an der Diagnose ändert der mildernde Umstand 
nichts. Das „Bett“, aus dessen bergenden Kissen das Christentum 
hinausgeworen worden sei, sieht Gregory in der „westlichen Ge-
sellscha“, das Ergebnis des Rauswurs in deren Säkularisation. 
So bebildert, kann das Ergebnis nur negati bewertet werden: das 
leere Bett einer entchristianisierten Gesellscha und daneben die 
rierend au dem Boden hockende und immer mickriger werdende 
Gestalt eines gesellschalich ortlosen Christentums.

Gregorys Bild ist neu, die Deutung und Bewertung der Re-
ormation ist es nicht. So haben den kirchlichen Einschnitt des 
16. Jahrhunderts und seine Folgen schon römisch-katholische und 
katholisierende Stimmen der Romantik eingeschätzt und ür die 
Rückkehr in eine orsäkulare christliche Welt lädiert; in Noalis’ 

1 Brad G, Disembedding Christianity: e Reormation Era and 
the Secularization o Western Society (s. o. S. 25–55). Da Gregorys Vortrag 
bei Abassung meines Tetes noch nicht gehalten und bekannt war, nimmt 
dieser nur den angekündigten Titel und das darin räsentierte Bild au, 
bezieht sich ansonsten aber au das in der olgenden Anmerkung genannte 
Buch.

2 Brad G, e Unintended Reormation. How a Religious Reo-
lution Secularized Society, Cambridge /  Mass. 2012.
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Essay „Die Christenheit oder Euroa“ anden sie ein ebenso ar-
benreiches wie emotionales Maniest – reilich wohl den Autor 
misserstehend, dessen religiöser Heros Schleiermacher war.3 Eine 
säkularisierende Wirkung schrieb man der Reormation aber auch 
au der anderen Seite des konessionellen und kulturellen Sek-
trums, bei augeklärten Protestanten, zu, nur dass hier die werten-
den Vorzeichen umgekehrt gesetzt wurden: Der Reormation seien 
die Errungenschaen der säkularen, on kirchlicher Beormun-
dung bereiten Moderne zu erdanken.4 Diese Sicht der Dinge, 
der sich auch das deutsche und westeuroäisch-amerikanische 
Judentum zu großen Teilen anschloss,5 durchzog bekanntlich das 
19. Jahrhundert und lebte, a lebt mit mancherlei Modikationen 
und Dierenzierungen im 20. und rühen 21. kräig ort, wobei 
ein Mann wie Ernst Troeltsch bereits Gregorys Rede on der Säku-
larisierung als „unbeabsichtigter“ Folge der Reormation orweg-
nehmen konnte.6 Auällig ist bei alledem, wie die Reormation, 
ob so oder so bewertet, or allem hinsichtlich ihrer olitischen 
und kulturellen Wirkungen in den Blick genommen und wie sie 
danach taiert wird. So erscheint sie als ein au allen Feldern des 
Lebens wirksamer global layer,7 in Gregorys Bestseller geradezu 

3 Vgl. Viktor Žč (Hrsg.), Geschichte der deutschen Literatur om 
18. Jahrhundert bis zur Gegenwart, Bd. I /  2. 1700–1848, Zürich 21984, 
S. 112 .; Emanuel H, Geschichte der neuern eangelischen eologie 
im Zusammenhang mit den allgemeinen Bewegungen des euroäischen 
Denkens, Bd. IV /  2, Gütersloh 1951, S. 436.

4 Vgl. Ernst T, Die Bedeutung des Protestantismus ür die 
Entstehung der modernen Welt, in: Ders.: Schrien zur Bedeutung des Pro-
testantismus ür die moderne Welt (1906–1913), hrsg. on Trutz Rendtor, 
Berlin 2001 (KGA Bd. 8), S. 199–316, hier S. 223 .

5 Dorothea W, „Gesegnet sei das Andenken Luthers!“. Die 
Juden und Martin Luther im 19. Jahrhundert, in: Zeitschri ür Religions- 
und Geistesgeschichte /  Journal o Religious and Cultural Studies 3 (2013), 
S. 235–251.

6 T, Die Bedeutung (wie Anm. 4), S. 233.
7 Vgl. schon Heinrich B, Luther im Siegel der deutschen 

Geistesgeschichte, Göttingen 21970, S. 19, der diese Sicht or allem Lu-
thers in der Aulärung begründet sieht: „Seit der Aulärung erwachte 
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obsessi als monokausal wirksamer global layer.8 Doch diese Zu-
schreibung uniersaler Mächtigkeit hat ihren Preis: Als religiös-
theologisches Geschehen interessiert die Reormation am Ende 
kaum. Als solches war sie die Initialzündung ener – ositi oder 
negati zu bewertenden – olitisch-kulturellen Wirkungen.9 Das 
ist entscheidend.

Kommen wir noch einmal au die aus dem Bett geworene 
Christenheit zurück. Und stellen wir uns die Leninsche Frage: Was 
tun?10 Solidarisch au dem Boden hocken bleiben und mitrieren? 
Mit aller Macht ins warme Bett zurückdrängen? Uns ein anderes 

ein Geühl daür, dass Luther nicht nur eine Eoche in der Geschichte des 
Reiches Gottes au Erden, sondern eine neue Welt – religiös, geistig und 
olitisch – heraugeührt habe. Er wird damit erst zum Gegenstand der 
Geistesgeschichte und das Lutherbild der Aulärung zum Anlass immer 
neuer Auseinandersetzungen um seine Gestalt und seine geschichtliche 
Wirkung.“

8 Vgl. die Rezensionen des Buches „e Unintended Reormation“ on 
Hans H (Church History 81 [2012], S. 912–918) und Chris-
toh S (Eangelische eologie 75 [2015], S. 156–160), die beide 
insbesondere diese Zuschreibung einer Monokausalität in Frage stellen. Zu 
Recht schreibt Strohm (a. a. O., S. 160), dass schon „Ernst Troeltsch […] in 
seinem Vortrag ‚Die Bedeutung des Protestantismus ür die moderne Welt‘ 
die methodischen Probleme deutlich dierenzierter erörtert“ hat. Vgl. bei 
Troeltsch die Warnung or einer Überschätzung der Reormation in dieser 
Hinsicht zu Lasten sätmittelalterlicher Erbschaen, der Renaissance und 
eigenständiger Entwicklungen in den römisch-katholischen Nationen, or 
allem Frankreich, z. B. in: T, Die Bedeutung (wie Anm. 4), S. 223. 
Tatsächlich schreibt Gregory selbst entscheidende negatie Wirkungen, wie 
er sie der Reormation attestiert, auch der Renaissance bzw. dem orreor-
matorischen und nichtreormatorischen Humanismus zu, gl. G, 
Unintended Reormation (wie Anm. 2), S. 319 .

9 Vgl. die unktionalistische Betrachtung der Reormation im Dienste 
der Sozialgeschichte in der Forschung des säten 20. Jahrhunderts, die 
dem Paradigma der sog. Konessionalisierung olgt. Freilich werden hier 
die modernisierenden Wirkungen zum einen nicht negati bewertet und 
zum anderen au alle drei westlichen Konessionen gleichermaßen zurück-
geührt, während Gregory sie als katastrohal beurteilt und der Reormati-
on sezisch zuschreibt. Vgl. S (wie Anm. 8), S. 156.

10 Vgl. G, Unintended Reormation (wie Anm. 2), S. 381.
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Bett suchen? Oder uns schlicht wärmer anziehen? Wir könnten 
aber auch noch einmal darüber nachdenken, wieweit das Szenario, 
das uns Gregorys Buch in dramatischem Schwarz-Weiß or Augen 
stellt und andere nuancenreicher zeichnen, das die einen beklagen 
und die anderen begrüßen, überhaut stimmt.

I. Die Fragestellung

Ernst Troeltsch hat das, was mit der Säkularisierung ans Ende 
gekommen sei, als „kirchliche Kultur“ bezeichnet, wie sie nach 
allmählicher Herausbildung in der Sätantike im lateinischen Mit-
telalter nicht ihre einzige, doch ihre breiteste und umassendste 
Verwirklichung geunden habe. Der mittelalterlichen „Kulturidee“ 
sei es darum gegangen, „die eststehenden natürlichen und ge-
oenbarten Wahrheiten, das Weltreich der Kirche und die mit der 
Natur […] gegebenen olitisch-sozialen Verhältnisse […] in eine 
om religiösen Lebensziel beherrschte und on der Priesterge-
walt mittelbar und unmittelbar geleitete Harmonie [zu bringen]“. 
Weltbild und Dogma, Wissenscha, Ethik, Staats- und Gesell-
schaslehre, Rechts- und Wissenschastheorien sowie die Prais 
seien on ener Idee aus „konstruiert“ gewesen.11 Entscheidend ist
in dieser Beschreibung, dass „Säkularisierung“ on Troeltsch als 
Ablösung der Kultur, der Gesellscha, des Staates und so ort on 
der Kirche als institutionalisierter Form des Christentums er-
standen wird. Grundsätzlich nicht anders, wenn auch holzschnitt-
artiger, argumentiert Gregory, der sich allerdings au das Sät-
mittelalter konzentriert. Sein Buch „e Unintended Reormation“ 
wird durchzogen on dem cantus rmus: „Das sätmittelalterliche 
Christentum war eine institutionalisierte Weltanschauung“ (late 
medieal Christianity was an institutionalized worldiew).12 Das 

11 T, Die Bedeutung (wie Anm. 4), S. 210.
12 Vgl. G, Unintended Reormation (wie Anm. 2), S. 3. 21. 44. 

82. 133. 370 u. a. m. (Herorhebung on mir, D. W.).
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heißt, das der Reormation orausgehende säte Mittelalter müsse 
als kohärente religiöse Gesamtsicht der Welt und aller Lebens-
bereiche in der Persektie und unter Anleitung der Kirche be-
trachtet werden, der lateinisch-ästlichen Kirche. Hier hätten 
Gott und Natur, Oenbarung und Vernun, Kirche und Staat, 
Glaube und Wissenscha, Liebe und Politik, Picht und Ansruch 
noch in einem organischen Verhältnis zueinander gestanden, das 
allseits als überzeugend emunden und als ür das indiiduelle 
Leben wie das Handeln der Institutionen erbindlich angesehen 
worden sei. Garant ür den Bestand dieses Kosmos war nach 
Gregory die – bei allerlei Kritik im Einzelnen – unangeochtene 
Autorität der ästlichen Kirche, die ür Glauben, Denken und 
Handeln die Leitlinien orgab und mit ihren Riten das Leben edes 
einzelnen darin eistentiell erankerte. Mit dem Bild seines Vor-
tragstitels: Hier war die Kirche wahrha „embedded“, lag sie wohl-
erackt im gesamtgesellschalichen Bett.

Lassen wir die ielen Stimmen beiseite, die au die Grenzen der 
mittelalterlichen Einheitswelt hinweisen – Heinz Schilling etwa, 
nach dem „[a]m Vorabend der Reormation […] die lateinische 
Christenheit nur noch der Idee nach in einer einheitlichen Kirche 
organisiert“ war;13 oder Hans Hillerbrand, der au die disrutien 
Herausorderungen hingewiesen hat, die die neuen wissenscha-
lichen Erkenntnisse der Zeit, die Entdeckung neuer Kontinente 
und die unabweisbare Wahrnehmung religiöser Vielalt darstell-
ten.14 Übergehen wir auch die enormen geistig-ziilisatorischen 
Dierenzen innerhalb der westlichen Christenheit, die es wohl 
zulassen, Bauern im ländlichen Skandinaien und Bürgern der Re-
naissancemetroole Florenz einen gemeinsamen kirchlich-institu-
tionellen Rahmen, aber kaum, ihnen eine gemeinsame Weltsicht 
(worldiew) zuzusrechen. Vernachlässigen wir die Srengkräe, 
die on den gewaltigen Veränderungen im Bereich on Politik, 

13 Heinz S, Luther. Rebell in einer Zeit des Umbruchs, Mün-
chen 2012, S. 33.

14 H, Rezension „e Unintended Reormation“ (wie 
Anm. 8), S. 916 .
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Wirtscha und Technik im 14. und 15. Jahrhundert ausgingen – 
Gesichtsunkte, die Gregorys rein ideengeschichtliche Darstellung 
ausblendet.15 Gehen wir auch über die geistig-theologischen Ge-
gensätze hinweg, die mit den erschiedenen theologischen Schu-
len des Sätmittelalters erbunden waren  – Gregory selbst hat 
äußerste Mühe, die ranziskanische eologie eines Duns Scotus 
und William Occam mit seinem Bild der „institutionalisierten 
Weltanschauung“ zu ereinbaren, und ermag es nur, indem er sie 
als theologisch ragwürdige Vorläuer der Reormatoren schlicht 
aus enem Gesamtbild ausgrenzt.16 Vernachlässigen wir, dass die 
Kehrseite der „institutionalisierten Weltanschauung“ nach außen 
die schare, a aggressie Abgrenzung des westlichen Christentums 
der Zeit, das a nicht das einzige war, on dem des Ostens war, 
welches allenalls als unionistisch einerleibtes Lebensrecht besaß. 
Und berühren wir an dieser Stelle schließlich auch die Kosten 
nur am Rande, die das Bemühen um Herstellung und Aurecht-
erhaltung der mittelalterlichen „institutionalisierten Weltanschau-
ung“ im Inneren gehabt hat, den „institutionalisierten Rekurs der 
Kirche au Gewalt“17.

15 So zu Recht einer der Kritikunkte, die S, Rezension „e 
Unintended Reormation“ (wie Anm. 8), S. 160 orbringt: Es „werden ele-
mentare sozial-, olitik-, und wirtschasgeschichtliche Sacherhalte […] 
ausgeblendet.“ Vgl. auch die Rezension on Daid W, in: Church 
History 81 (2012), S. 924–928, die an Gregorys Darstellung den Blick durch 
die „wider lens“ ermisst und Gregory bescheinigt, „by ocusing so sharly 
on intellectual history, [he] has missed the broader cultural world.“ A. a. O., 
S. 928.

16 Z. B. G, Unintended Reormation (wie Anm. 2), S. 36–38. Vgl. 
demgegenüber W, Rezension „e Unintended Reormation“ (wie 
Anm. 15), der zum einen herorhebt, dass Duns Scotus nicht einach als 
Reräsentant eines „aberrant rather than Catholic aroach to theology“ 
betrachtet werden könne (S. 925), und zum anderen, dass das Verhältnis 
on Scotus einerseits und Luther und Calin andererseits „a terribly com-
le roblem“ und keineswegs so „clear-cut“ sei, wie Gregory glauben 
mache (S. 926). Vgl. u. Anm. 23.

17 Unterstrichen on Mark N in seiner Rezension zu Gregorys Buch, 
in: Church History 81 (2012), S. 928–933. In „the church’s institutional re-
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Wir können das alles einstweilen beiseitelassen nicht nur, weil 
in der Tat das kirchliche Gebäude, sieht man on dem durchaus 
orreormatorischen Ausstieg Heinrichs VIII. on England ab, 
trotz allem edenalls noch zusammenhielt. Sondern or allem, 
weil an dieser Stelle ein anderer Gesichtsunkt on Interesse ist: 
die Frage, warum uns das sätmittelalterliche Christentum on 
Gregory so nachdrücklich als „institutionalisierte Weltanschau-
ung“ or Augen gestellt wird. Auschlussreich ist nochmals der 
Blick au den schon mehrach genannten Ernst Troeltsch. Auch 
Troeltsch beschreibt, wie gesagt, das Mittelalter als Eoche einer 
die gesamte Gesellscha umassenden „kirchlichen Kultur“ unter 
der Autorität der riesterlichen Hierarchie. Doch ür Troeltsch 
handelt es sich um eine Eoche, die orbei, a überwunden ist und 
der gegenüber sich das Christentum über mehrere Stuen bis in 
die Moderne ebenso unentrinnbar wie begrüßenswert, wenn auch 
nicht ohne Aorien, weiterentwickelt hat. Für Gregory hingegen 
ist die sätmittelalterliche kirchliche Welt als allumassende „insti-
tutionalized worldiew“ die Vollorm des Christlichen.18 Zugleich 
ist in seinen Augen diese kirchliche Welt aber auch die Vollorm 

course to iolence“, dem „oerwhelming deloyment o coercion“, welcher 
mittelalterliche, doch schon bei einem Kirchenater wie Augustin angelegte 
„standard ractice“ zur Herstellung oder Bewahrung kirchlicher Einheit 
gewesen sei, sieht Noll geradezu den Hautgrund, aus dem diese Einheit 
im 16. Jahrhundert zerbrach (S. 932). Er stellt Gregorys ese olglich den 
Satz entgegen: „e Reormation would not hae secularized the West i 
medieal Christendom had not already atally undermined the medieal 
Christian ideal“(S. 933). Vgl. zu diesem Komle unten Anm. 115.

18 Damit bietet Gregory eine Parallele zu der in der Orthodoen eo-
logie und Kirche erbreiteten ese om christlichen Hellenismus der 
Kirchenäterzeit als der gottgewollten, idealen Verwirklichung der Kir-
che – die nun aber ideal gerade auch im Gegensatz zum lateinischen Mittel-
alter sein soll. Siehe dazu Dorothea W, Hellenisierung des 
Christentums – Eoche oder Erüllung der Kirchengeschichte? Zu einer 
Debatte der orthodoen eologie und Kirchengeschichtsschreibung, in: 
Der Gott der Vernun. Protestantismus und ernüniger Gottesgedanke, 
hrsg. on Jörg Lauster und Bernd Oberdorer, Tübingen 2009 (Religion in 
Philosohy and eology 41), S. 285–300.
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des Menschlichen, der menschlichen Gesellscha.19 Der Schluss 
kann nur lauten: So, so „gebettet“ und „bettend“, soll die Kirche 
nach dem Willen ihres Stiers20 und soll die Welt nach dem Willen 
ihres Schöers sein.

Damit ist die Grundsätzlichkeit der Kritik deutlich, die Gre-
gory an der Reormation übt: Die Reormation habe nicht nur 
eine bedauerliche Verschiebung des Verhältnisses on Kirche 
und Gesellscha herbeigeührt. Vielmehr habe sie durch die Zer-
schlagung der kirchlich-olitisch-gesellschalichen Symbiose 
ihrer Zeit das Christentum der Zerstörung ausgesetzt – edenalls 
dort, wo sie zur Herrscha kam, seit dem Zweiten Vatikanischen 
Konzil mit negatien Auswirkungen mehr und mehr auch im rö-
mischen Katholizismus.21 Zugleich habe sie die Menschen und die 
Gesellscha, deren Potentiale nur in ener Symbiose zur ollen 
Entaltung kamen und deren Schwächen nur darin wirksam ge-
zügelt wurden, ins Verderben geührt.22 Kurz, durch die on der 
Reormation herbeigeührte Säkularisierung, die Entkirchlichung 
der Welt und Entweltlichung der Kirche, hätten beide, Welt und 
Kirche, erloren.

19 Das wird in den ielen Passagen des Bedauerns über den Verlust des 
damaligen Zustandes und die Misere der Gegenwart handgreiich, die das 
Buch durchziehen und die insbesondere in seiner Einleitung und seiner 
zwar taer „Against Nostalgia“ überschriebenen, aber genau sie zum Aus-
druck bringenden Conclusion räsentiert werden – hier geht die historische 
Analyse immer wieder in das Werturteil des Historikers über.

20 Vgl. die Hinweise darau, dass die religiös-weltanschauliche Toleranz, 
die die „institutionalized worldiew“ zerstöre, der Intoleranz widersre-
che, die Jesus selbst geübt habe, G, Unintended Reormation (wie 
Anm. 2), S. 162. 164.

21 G, Unintended Reormation (wie Anm. 2), S. 179.
22 Nämlich in die amerikanische, a gemeinwestliche und mittlerweile 

auch den Rest der Welt mehr und mehr einbeziehende Gesellscha der 
Gegenwart, in der Gregory nur „Hyerluralismus“, intellektuellen und 
ethischen Relatiismus, Konsumismus, Umweltzerstörung und oktroyierte 
Staatsreligion diagnostizieren kann – alles Folgen des „desaster“, das die 
Reormation darstelle: G, Unintended Reormation (wie Anm. 2), 
S. 167.

Dorothea Wendebourg64

This content downloaded from 
             134.2.58.120 on Thu, 21 Aug 2025 09:22:33 UTC               

All use subject to https://about.jstor.org/terms



Meine Augabe besteht nun nicht darin, mich mit Gregorys 
Argumenten im Einzelnen auseinanderzusetzen, seine ideen-
geschichtlichen „Genealogien“ (genealogies)23 au ihre Stichhaltig-
keit zu überrüen und gegebenenalls andere Ableitungsketten 
dagegen zu setzen. Vielmehr soll die on ihm angestoßene Sä-
kularisierungsdebatte, oder besser die on ihm in seiner Weise 
augenommene Debatte, mir zum Anlass dienen ür die Frage, 
was dazu onseiten der reormatorischen eologie zu sagen ist. 
Um das Ergebnis schon einmal thetisch orwegzunehmen: Aus 
reormatorischer Sicht ist das Christentum mit keiner der gesell-
schalichen Umsetzungen, die sich im Laue der Geschichte er-
geben haben, sezisch oder gar notwendig erbunden. Der Welt 
rei gegenüberstehend, geht der christliche Glaube ielmehr in 
die erschiedensten Verhältnisse ein, gestaltet sie auch im Maße 
des Möglichen mit, ohne doch e seine Distanz ihnen gegenüber 
zu erlieren. Und au der anderen Seite rotiert die – on Gott 
geschaene – Welt, dem christlichen Glauben rei gegenüberste-
hend, on der Teilhabe der Christen an ihren nach Ort und Zeit 
unterschiedlich entalteten Strukturen, ohne doch e selbst eine 
wesenha christliche zu werden. Damit sind die – bereits sezi-
sch reormatorischer Wortwahl olgenden  – Begrie genannt, 
unter denen die olgenden Ausührungen stehen werden: Glaube
und Welt. Ich werde mich in meinen Ausührungen au Martin 
Luther konzentrieren, der auch bei Gregory am reormatorischen 
Anang steht.24

23 So Gregorys Wort ür die über iele Zwischenglieder lauenden, aber 
bis in die heutigen Verallshänomene hinein gegenwärtigen, keineswegs 
überholten Kausalneus mit der Reormation. Vgl. reilich den Hinweis
on Daid W, Rezension (wie Anm. 15), S. 928 au die diesem 
Wort inhärente Anrage an den Gebrauch, den Gregory on ihm macht: 
Genealogien sind nie monokausal und monolinear. Vielmehr gilt: „e 
interesting thing about genealogies is that regardless o the air o ancestors 
you ick it is always an arbitrary choice, or each o them had two arents, 
who also had arents, who also had arents“.

24 Damit gilt Gregorys Kritik Zwingli und Calin samt den on ihnen 
gerägten reormatorischen Strömungen ebenso. De acto beginnt in sei-
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II. Glaube und Welt nach Martin Luther

1. Die Freiheit des Glaubens

a) Gott als Ort des Glaubens

„Der Glaube kann nicht an irgendetwas haen noch hängen, was 
in diesem Leben gilt, sondern bricht hinaus und hängt an dem, 
was über und außer diesem Leben ist, das ist Gott selbst.“25 Steiler 
als in diesem Satz aus dem „Schönen Contemini“, der au der 
Veste Coburg geschriebenen „Auslegung des 118. Psalms“, hat Lu-
ther selten ausgesrochen, worum es im christlichen Glauben zu-
erst und or allem geht: um das Verhältnis zu Gott, das ein ganz 
ersönliches ist, die Person rückhaltlos ergrei und alles andere, 
dieses Leben und was darin gilt, kurz, die ganze Welt, in die zweite 
Reihe schiebt. Freilich ist es ein Verhältnis, das der Mensch nicht 
selbst erönen kann. Sondern enes „Hinausbrechen“ zu Gott und 
„Hängen“ an ihm beschreibt Luther als eine Bewegung, die on 
Gott herbeigeührt und dauerha in Gang gehalten wird. Konkret 
als eine Bewegung der Erahrung und Erkenntnis, die sich beim 

nen Augen der Verall reilich schon mit Duns Scotus, bei dem Gregory, 
in Einklang mit auch sonst erbreiteten Analysen, die die Abhängigkeit 
Luthers om Nominalismus ür theologische Schwächen des Reormators 
erantwortlich machen, wesentliche Verirrungen der Reormation or-
weggenommen sieht. Wegen des im Sätmittelalter bereits diagnostizierten 
doktrinalen Irrwegs, womit Gregory insbesondere die skotistische Rede 
on Gott und Welt in unioken Kategorien meint, die ein Reormator wie 
Martin Luther übrigens gerade nicht ertrat, und „the [medieal] church’s 
institutional recourse to iolence to uasch challenges“ meint der Rezen-
sent Noll, das Buch habe den alschen Titel und sollte besser heißen: „e 
Inconsistent Middle Ages and the Unintended Reormation: e One-Two 
Punch that Secularized Society“, N, Rezension (wie Anm. 17), S. 929 .

25 „der glaube auch nicht hangen noch hafen kan an irgent etwas, das 
nn diesem leben gillt, Sondern bricht hinaus, und henget an dem, das uber 
und ausser diesem leben ist, das ist Gott selbs.“ Martin L, Auslegung 
des 118. Psalms 1530/Das schöne Contemini, WA 31/1, S. 156, 25–28. 
Vgl. auch ., Von der Freiheit eines Christenmenschen, WA 7, S. 38, 
8 .: „durch den glauben eret er uber sich yn gott“.
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Hören des Eangeliums on Gottes Zuwendung in Jesus Christus 
ereignet: nämlich dann, wenn ein Mensch darin „seinen Gott zu 
ihm reden hört.“26

Eben diesen Vorgang eranschaulicht Luther in seinem Traktat 
„Von der Freiheit eines Christenmenschen“ mit demselben Bild 
einer Bewegung aus der Welt heraus wie in dem gerade zitierten 
Satz aus dem „Schönen Contemini“: Wer das Eangelium als 
ihn anredendes Wort Gottes hört, „kommt los“ und „hinaus“.27 
Er wird „herausgerissen“ (raere).28 Doch wird das, woraus der 
Glaube herausreißt, hier nicht mehr nur allgemein als Leben in 
dieser Welt bestimmt, sondern als ein ganz sezisches Stück 
dieser Welt: das Stück, das der zum Glauben kommende Mensch 
selber ist. Im Glauben geschieht, „daß du aus dir und on dir […] 
loskomm[st].“29 Das heißt, das Freiwerden on der Welt bezieht 
sich auch au die eigene Person. Denn sie ist in unheiloller 
Weise mit der Welt erstrickt: Vom Schöer dazu bestimmt, 
der Schöung und zumal seinen Nächsten in Liebe entgegen-
zutreten, macht der Mensch das alles zum Mittel seiner selbst, 
und das gerade auch dort, wo er sich bemüht, Gutes zu tun 
und Liebe zu erweisen. Sein Bemühen wird regiert on dem 
Bestreben, dadurch or sich selbst, or den Mitmenschen und 
or Gott bestehen zu können. Damit ist es on der Wurzel her 

26 Im Original in der zweiten Person: „Fragistu aber ‚wilchs ist denn das 
wort, das solch grosse gnad gibt […]?‘ Antwort: Es ist nit anders, denn die 
redigt on Christo geschehen, wie das Eangelium ynnehelt. Wilche soll 
seyn, und ist alßo gethan, das du hörist deynen gott zu dir reden.“; L, 
Von der Freiheit (wie Anm. 25), S. 22, 23–26. Ebenso, im Blick au die 
Zusage „Christi Leib ür dich gegeben“ im Abendmahl, Assertio omnium 
articulorum M. Lutheri er Bullam Leonis X. noissimam damnatorum 
(1522), in: WA 7, S. 102, 1–6 u. S. 325, 11–18.

27 WA 7, S. 22, 31 . (gl. u. Anm. 29). Es ist die Srache der Mystik, die 
Luther in diesen Sätzen sricht, aber bezogen au die Begegnung mit Gott 
nicht enseits des Hörens, sondern im Hören des Eangeliums.

28 Martin L, Galaterkommentar (1535), in: WA 40/1, S. 589, 25 
(Zitat in Anm. 34).

29 „Das du […] auß dir und on dir […] kommen mügist“. L, Von 
der Freiheit (wie Anm. 25), S. 22, 31 .
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zum Scheitern erurteilt, weil so motiiertes Tun sich um den 
Täter selber dreht,30 statt „umsonst“ getan zu werden,31 um seiner 
selbst und um des Nächsten willen, wie es die Liebe erlangt. 
Deshalb Luthers Schluss: Abhile kann hier tatsächlich nur das 
„Loskommen“ on sich selber bieten – das aber nicht ins Nichts 
ührt, sondern au neuen, anderen Grund, der so stabil ist, „daß 
wir uns darau stützen können“32. Das ist das Eangelium, das 
uns „nicht au unsere guten Taten und Vollkommenheit blicken 
läßt, sondern au den Heil zusagenden Gott selbst, Christus, den 
Mittler, selbst“33. Uns au diese Zusage stützend, werden wir nicht 
nur „on uns losgerissen“, sondern zugleich „au einen Grund 
gestellt, au dem wir außerhalb unser selber sind, […] die Zusage 
und Wahrheit Gottes, die nicht täuschen kann.“34 Diese Neuun-
damentierung durch den Glauben, die in biblisch-technischen 
Worten sogenannte „Rechtertigung“, ist nichts weniger, als in 
das Leben Gottes selbst hineingenommen und geradezu „gött-
lich“ zu werden.35 Was nicht heißt, dass der Glaubende auörte, 

30 Andreas S, Luthers Auassung om christlichen Leben, 
Tübingen 2014, S. 368 nennt die so motiierten Taten „soteriologisch er-
zwecklichte Werke“.

31 L, Von der Freiheit, (wie Anm. 25), S. 22; 31, 6; Martin L-
, De otis monasticis, WA 8, S. 608, 28 (gratis).

32 Vgl. Zitat in Anm. 34.
33 L, Galaterkommentar (wie Anm. 28) S. 589, 18 .: „Eangelium 

iubet intueri nos non beneacta et erectionem nostram, sed isum deum 
romittentem, Isum Christum Mediatorem“.

34 Im Original im Akti. Luther redet an der zitierten Stelle on der 
reormatorischen eologie, doch diese zeichnet, wie der Kontet zeigt, 
nur nach, was om Glauben gilt: „haec est ratio, cur nostra eologia certa 
sit: Quia rait nos a nobis et onit etra nos, ut […] eo nitamur, uid est 
etra nos, Hoc est, romissione et eritate Dei, uae allere non otest“, 
a. a. O., S. 589, 25–28. Vgl. Reinhard S, Martin Luther – Lehrer der 
christlichen Religion, Tübingen 2015, S. 355.

35 So L Interretation on Ps. 81,6 („Ihr seid Götter und Söhne 
des Höchsten“) in der Fastenostille, WA 17/2, S. 74, 26 .: „durch den 
glauben werden wyr Götter und teylhafig Göttlicher natur und namen“. 
S. a. ., Dictata suer Psalterium, WA 4, S. 269, 29 .: „retribuit mihi 
dem et eritatem, ua coram iso sum era, ac sic iam non homo, sed 
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Mensch zu sein – ielmehr erwirklicht sich gerade so, was ein
Mensch seinem Wesen nach ist. Denn so im Glauben au Gott 
bezogen, „gerechtertigt zu werden“ (iusticari) ist, wie Luthers 
Disutationsthesen „über den Menschen“ (de homine) eststellen, 
die „Denition des Menschen“36.

Das skizzierte Programm der Freiheit des Glaubens on der 
Welt hat graierende Folgen au erschiedenen Gebieten. Uns soll 
hier nur eine beschäigen, die Konseuenz ür die Rolle der Ethik. 
Jenes Programm bedeutet nichts weniger, als dass das Handeln des 
Menschen im heilollen Verhältnis zu Gott keine Rolle sielt: Die 
„Werke“ sind ausgeschlossen aus dem, „was sich absielt zwischen 
Gott und dir selbst“37. Was sich hier „absielt“, hat keinen anderen 
Grund als die – in Christus gegebene und im Eangelium mit-
geteilte – Zuwendung Gottes und keine andere Realisierung als 
das Vertrauen darau, den Glauben.

Freilich ist das nur die eine Seite der Medaille. Denn „[d]aß 
wir keines Werkes bedüren, um […] die Seligkeit zu erlangen“, 
heißt keineswegs, „daß wir müßig gehen oder übel tun können.“38 
Der Glaubende ist on den Werken bereit „nicht, daß keine 
geschehen, sondern daß [er] sich au keine erlasse.“39 Die Ver-
bannung der guten Werke aus der Gottesbeziehung zielt nicht 

deus ac dei lius et similis atri roles.“, Galaterkommentar (wie Anm. 28) 
zu 2.Petr. 1,4, S. 182, 15: „Fide enim homo t Deus“. Vgl. dazu Reinhard 
F, eosis bei Palamas und Luther, Göttingen 1997, S. 351 .

36 L, ese 32, WA 39/1, S. 176, 33–35: „Paulus Rom. 3: Arbi-
tramur hominem iusticari de absue oeribus, breiter hominis de-
nitionem colligit, dicens, Hominem iusticari de.“

37 „uae geruntur inter deum et teisum“, L, De otis monasticis 
(wie Anm. 31), S. 615, 28 .

38 L, Von der Freiheit (wie Anm. 25), S. 25, 1–4: „Das ist die 
Christlich reiheit, der eynige glaub, der do macht, nit das wir müßsig 
gahn oder übell thun mugen, sondern das wir keynis wercks beduren zur
rumkeyt und seligkeyt zu erlangen.“

39 „solitur conscientia ab oeribus, non ut nulla ant, sed ut in nulla 
condat.“ L, De otis monasticis (wie Anm. 31), S. 606, 31 .
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darau, das rechte Handeln abzuwerten oder gar ür überüssig 
zu halten, sondern es geht um die richtige Bestimmung seines 
Ortes.40 Einmal seines sozialen Ortes: Wenn die Werke auch aus-
geschlossen sind aus dem, „was sich absielt zwischen Gott und 
dir selbst“41, gilt doch das Gegenteil „zwischen dir und deinem 
Nächsten“42. Hier, im Zusammenleben mit anderen Menschen, 
sind die Werke nicht wegzudenken.43 Richtig bestimmt wird nun 
aber zum anderen auch der theologische Ort des menschlichen 
Handelns: Die „guten Werke“ dienen dem Menschen nicht dazu, 
„göttlich“ zu werden. Vielmehr werden sie on dem getan, der 
bereits durch den Glauben „göttlich“ ist. Ja, Luther behautet, 
sie würden om Glaubenden mit sontaner Selbsterständlich-
keit getan, sodass sie ür diesen dieselbe innere Notwendigkeit 
besäßen wie sein Glaube:44 Von sich selber „losgerissen“ und im 
Eangelium neu begründet, tut der Christ das Gute „aus reier 
Liebe und reudigem (lustigem) Willen“45 und reicht so die ihm 
zuteil gewordene Zuwendung Gottes weiter.46 Gerade so und erst 

40 Zur Begründung der Ethik der Liebe aus dem Glauben s. die Schri 
Von der Freiheit eines Christenmenschen alias De libertate Christiana 
(WA 7, S. 20–38  /  49–73), zu ihrer materialethischen Konkretisierung den 
Sermon Von den guten Werken (WA 6, S. 202–276). Vgl. zu dem ganzen 
Komle die Studie on S, Luthers Auassung (wie Anm. 30).

41 L, De otis monasticis (wie Anm. 31), S. 615, 28 .
42 „inter te et roimum tuum“, L, De otis monasticis (s. 

Anm. 31), S. 615, 29.
43 L, Von der Freiheit (wie Anm. 25), S. 34, 27: Ein Mensch kann 

„nicht ohne Werke sein gegen die [anderen Menschen au Erden]“ („nit on 
werck sein gegen die selbenn“). Wir lassen hier die Werke des Christen, die 
der Selbstdiszilinierung dienen („die ein Christen mensch gegen seynem 
eygen leybe üben sol“, a. a. O., S. 34, 23 .), beiseite; gl. dazu S 
(wie Anm. 30), S. 314 .

44 L, De otis monasticis (wie Anm. 31), S. 608, 31 .: „ [bona 
oera] non ossunt magis omitti, uam isa des, nec sunt minus neces-
saria uam des“.

45 Martin L, Weihnachtsostille, WA 10/1/1, S. 361, 2.
46 L, Von der Freiheit (wie Anm. 25), S. 36, 5–8: „zu gleych wie 

unser nehst nott leydet und unßers ubrigenn bedar, alßo haben wir ur 
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so aber tut er gute Werke, die diesen Namen wirklich erdienen. 
Nicht mehr mit dem Zweck erbunden, dadurch or Gott und or 
sich selbst zu bestehen, können sie Taten sein, die ganz „umsonst“ 
einach an dem orientiert sind, was der Nächste braucht.47 Als Ur-
bild solchen Lebens der Liebe stellt Luthers „Freiheitsschri“ den 
Christus des Philierhymnus or, der, ganz zu Gott gehörig, doch 
aus der himmlischen Höhe in die Niedrigkeit der menschlichen 
Knechtsgestalt hinunterstieg.48 Und er ügt hinzu, dass es sich im 
Christenleben nicht anders erhalte: „Durch den Glauben ährt 
[der Christenmensch] über sich in Gott, und aus Gott ährt er 
wieder unter sich durch die Liebe und bleibt doch immer in Gott 
und göttlicher Liebe.“49

gott nott geliden und seyner gnaden bedurf. Darumb wie uns gott hatt 
durch Christum umbsonst geholen, alßo sollen wir durch den leyb und 
seyne werck nit anders den dem nehsten helen.“ L, De otis mo-
nasticis (wie Anm. 37), S. 608, 28: „[oera bona] libere et gratis acienda 
sunt ad usum et commodum roimi, sicut Christi oera nobis acta sunt 
libere et gratis.“

47 L, Von der Freiheit (wie Anm. 25), S. 35, 34–36, 2: „So will 
ich […] gegen meynem nehsten auch werden ein Christen, wie Christus 
mir worden ist, und nichts mehr thun, denn was ich nur sehe yhm nott, 
nützlich und seliglich seyn, die weyl ich doch, durch meynenn glauben, 
allis dings yn Christo gnug habe‘“. Wie omas Kaumann anknüend an 
Karl Holl schreibt, handelt es sich bei dieser in Luthers Schrien on 1520 
entwickelten Konzetion, wonach „die gute sittliche Tat um des Bedüri-
gen willen erolgte und die au Jenseitsorsorge abzielende meritorische 
Akkumulationslogik sätmittelalterlicher Heilsökonomie in Frage [gestellt 
ist]“, um „eine ‚koernikanische Wende‘ der christlichen Ethik.“ omas 
K, Wirtschas- und sozialethische Vorstellungen und Praktiken 
in der Frühzeit der Reormation, in: Sister Reormations II /  Schwesterre-
ormationen II. Reormation und Ethik in Deutschland und England, hrsg. 
on Dorothea Wendebourg und Alec Ryrie, Tübingen 2014, S. 325–355/
engl. S. 356–383, 326 . /  357 .

48 L, Von der Freiheit (wie Anm. 25), S. 34, 33–35, 19.
49 „durch den glauben eret er uber sich yn gott, auß gott eret er widder 

unter sich durch die liebe, und bleybt doch ymmer ynn gott und gottlicher 
liebe“. L, Von der Freiheit (wie Anm. 25), S. 38, 8–10.
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b) Die Welt als Ort der Liebe aus dem Glauben

„Die eangelische Freiheit ist Sache göttlichen Rechtes und gött-
licher Gabe. Sie besteht darin, keinem Werk, keinem Ort, keiner 
Sache, keiner Person mit Notwendigkeit anzuhängen, sondern den 
Umgang mit alledem, wie es sich anbietet, rei zu haben.“50 Diese 
Sätze stammen aus den „emata de otis“,51 die Martin Luther 
1521 au der Wartburg niederschrieb, Disutationsthesenreihen 
über die monastischen Gelübde und Präludium zu dem großen 
Gutachten „Von den Mönchsgelübden“ (De otis monasticis),52 
nach dessen Lektüre Mönche und Nonnen in Scharen ihre Klöster 
erließen und diese dahinschmolzen „wie Schnee or der Sonne.“53

Mit der Wendung „eangelische Freiheit“, an deren Stelle es in 
den esen gleichsinnig „Freiheit des Glaubens“ heißen kann,54 
taucht auch hier das Moti au, on dem im origen Abschnitt 
die Rede war. Auch hier geht es um die Freiheit im Verhältnis des 
Christen zu Gott und damit in der tiesten, religiösen Begründung 
seiner selbst: Es „herrscht die eangelische Freiheit […] in dem, 
was sich absielt zwischen Gott und dir selbst.“55 Diese gottgegebe-
ne Freiheit hält Luther hier seziell dem Mönchtum entgegen. Und 
das nicht etwa, wie nahezuliegen scheint, weil mit dem monasti-

50 „Euangelica libertas diini est et iuris et doni. Ea est nulli oeri, loco, 
rei, ersonae adherere necessario, Sed usum horum omnium, ut sese obtu-
lerint, liberum habere.“ Martin L, emata de otis, esen 1–3 der 
zweiten Reihe, WA 8, S. 330, 3–5.

51 L, emata de otis (wie Anm. 50), S. 323–329 (erste Reihe) 
und S. 330–335 (zweite Reihe).

52 L, De otis monasticis, (wie Anm. 31), S. 573–669.
53 WA TR 2, S. 433, 8 (Nr. 2359). Vgl. omas K, Geschichte 

der Reormation, Frankurt a. M. und Leizig 2009, S. 346: „Luthers Schri 
De votis monasticis […] war zweielsohne derenige Tet, der das bestehen-
de Klosterwesen stärker erschütterte als eder andere.“

54 „dei libertas“, L, emata de otis (wie Anm. 50), ese 21 
der zweiten Reihe, WA 8, S. 330, 29; gl. a. ese 73 der ersten Reihe: 
„Noum enim testamentum regnum est libertatis et dei“, ebd. S. 326, 23.

55 L, De otis monasticis, (wie Anm. 31), S. 615, 28 .: „Libertas 
Euangelica regnat in iis […], uae geruntur inter deum et teisum“.
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schen Leben ein Verlust an Bewegungs- und Organisationsreiheit 
gegeben ist, weil der Mönch, die Nonne an einen bestimmten Ort, 
an eine bestimmte Personengemeinscha gebunden und zu be-
stimmten Tätigkeiten erichtet ist.56 Hatte Luther doch selbst 
damals keineswegs or, aus seinem Orden auszutreten, und sollte 
das Mönchsgewand nach seiner Rückkehr on der Wartburg noch 
ahrelang tragen. Den Verstoß gegen das gottgegebene Recht ean-
gelischer Freiheit sieht er ielmehr darin, dass die monastische 
Lebensweise ür die Gottesbeziehung entscheidend sein, dass das 
Verhältnis des Mönchs zu Gott und Gottes zu ihm on der Ein-
haltung dieser Lebensorm abhängen solle: Der Mönch meine, er 
müsse notwendigerweise (necessario)57 all ene Verichtungen 
erüllen, weil sein Gewissen on dem Gedanken beherrscht werde, 
„dass er [on Gott] gerettet werde, wenn er die Regel seines Ordens 
gehalten habe, aber erdammt, wenn er sie nicht gehalten habe.“58

Mit dieser Sicht des monastischen Lebens ist ür Luther ein 
Fall ener Einschätzung menschlichen Handelns gegeben, die er 
grundsätzlich als alsch und unchristlich erwir, der sogenann-
ten Werkgerechtigkeit – daon war schon die Rede. Doch handelt 
es sich um einen besonderen Fall. Denn der Ort, der Personen-
erband, die Lebensweise, an die sich der Mönch, die Nonne or 
Gott „mit Notwendigkeit“ gebunden ühlt, ist on besonderer Art: 
Es ist ein Ort, ein Personenerband, ein Leben in Distanz zur 
Welt (saeculum). Allerdings soll es sich bei dieser Distanz nicht 
um enes „Loskommen“ on der Welt handeln, on dem wir zu 
Beginn gesrochen haben, um die Begründung in Gott enseits der 

56 So lässt er das Argument on Kollegen wie Melanchthon und Karl-
stadt, die Mönchsgelübde seien einach deshalb abzulehnen, weil sie schwer 
zu halten seien, nicht gelten, WA Br 2, S. 276 . (Nr. 382). Vgl. Karl H, 
Die Geschichte des Worts Beru, in: Ders.:, Gesammelte Ausätze zur 
Kirchengeschichte, Bd. III: Der Westen, Tübingen 1928, S. 189–219, hier 
S. 216.

57 S. o. Zitat in Anm. 50.
58 „salum se ore, ubi ordinem suum serarit, damnatum ero, ubi 

non serarit“, L, De otis monasticis (wie Anm. 31), S. 620, 1 . S. a. 
S. 618, 33–35.
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eigenen Person und ihres Tuns durch den Glauben. Gemeint ist 
ielmehr eine Distanz, die unter den Glaubenden augemacht wird 
und einen Teil on ihnen zur „Welt“ werden läßt. Au der einen 
Seite stehen die Mönche und Nonnen, die sich in ewig bindendem 
Gelübde au die vita perfecta,59 die Beolgung der „eangelischen 
Räte“, der Gebote Christi in der Bergredigt (Mt 5, 17–48) und 
besonders der Emehlung on Armut, Ehelosigkeit und Gehor-
sam, erichtet haben.60 Sie ühren ihr Leben in größerer Heilig-
keit und können mit höherer Sicherheit daon ausgehen, or Gott 
zu bestehen und die ewige Seligkeit zu erlangen. Diesen religiosi, 
den „ganz und gar Gott Anhängenden“61, steht die Mehrheit der 
Mitchristen gegenüber, nämlich ene, die nicht so leben und olg-
lich als saeculares, als „Weltleute“, zu gelten haben. Getau und 
zur Teilnahme an der rituellen Basisersorgung durch die Kirche 
berechtigt wie erichtet, haben sie nicht den Regeln der vita 
perfecta, der Bergredigt, zu olgen, sondern ihr Verhaltenskode 
ist der um eine Reihe kirchlicher Vorschrien erweiterte Dekalog. 
Sie leben im Rahmen der öentlichen Rechtsordnung und sind 
erichtet, ihre Interessen nicht au Kosten des Gemeinwohls 
zu erolgen. Mehr wird ihnen nicht zugemutet. So ist ihr Leben 
weniger mühsam als der asketische Wandel der Mönche und Non-
nen. Daür entbehrt es der mit dem Leben der religiosi gegebenen
größeren Gottesnähe und gesteigerten Gewißheit, au dem Weg 
zur ewigen Seligkeit zu sein.62

Mit seiner theologischen Bewertung, religiösen Prais und kir-
chenrechtlichen Einordnung erkörerte das Mönchtum wie keine 

59 L, De otis monasticis, (wie Anm. 31), S. 584, 23 .; 598, 20 . 
Vgl. T, S II /  II .186 a.1, der on „status erectionis“ sricht.

60 Zu den consilia evangelica bei Luther gl. S, Luther – Lehrer 
der christlichen Religion (wie Anm. 34) S. 137–139.

61 Vgl. T, S II /  II .186, a.1.
62 Vgl. zu diesem Komle Dorothea W, Der gewese-

ne Mönch Martin Luther  – Mönchtum und Reormation, in: Kerygma 
und Dogma 52 (2006), S. 303–327; S, Luthers Auassung (wie 
Anm. 30), assim, bes. Ka. 2,4.
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andere kirchliche Institution die „duale Struktur“63 des Christseins 
und der Kirche, die sich seit der Sätantike in der Christenheit her-
ausgebildet hatte und deren Herzstück der „Dualismus einer ein-
achen und einer höheren Religiosität“ war.64 Diesem Dualismus 
galt Luthers Kritik. Nicht dass es nicht schon or ihm Stimmen 
gegeben hätte, die ene Abstuung einzuebnen suchten.65 Doch 
rinziiell wurde der dualen Struktur erst mit der Beruung au die 
„eangelische Freiheit“ der Boden entzogen: Wenn die heilolle 
Gottesbeziehung, die „Göttlichkeit“ des Christen sich allein im – 
dem Eangelium on Christus ertrauenden – Glauben realisiert, 
dann kann es eine Abstuung der Gottesnähe durch mehr oder 
weniger asketischen Lebenswandel66 und eine höhere oder min-
dere Anwartscha au das ewige Leben nicht geben. Dann sind 
die sogenannten saeculares, die Getauen in der Welt, nicht die 
„Aschenuttel“ der Kirche,67 sondern ihre Heiligen (sancti),68 be-

63 S, Luther – Lehrer der christlichen Religion (wie Anm. 34), 
S. 140. S. a. S. 137.

64 Ebd., S. 140.
65 Vgl. omas K, Reormation der Lebenswelt. Luthers 

Ehetheologie, in: Ders.: Der Anang der Reormation. Studien zur Kon-
tetualität der eologie, Publizistik und Inszenierung Luthers und der 
reormatorischen Bewegung, Tübingen 2012, S. 550–564, hier S. 552–555.

66 Vgl. die unterschiedliche Verortung des Bildes der Ehe ür die engste 
Gottesgemeinscha: Im monastischen Kontet gilt der Mönch, die Nonne 
als sponsa Christi, Luther hingegen sieht im Glauben die eheliche Ver-
einigung der Seele des Christen  – edes Christen  – mit Christus (Von 
der Freiheit [wie Anm. 40], S. 25, 26–28/54, 31 .). Dieser Gegensatz 
schlägt sich in De otis monasticis (wie Anm. 31) nieder, wenn Luther 
dort schreibt: „Singulares […] ultra Euangelium rae caeteris esse olunt 
monastici sua obedientia, et soli esse sonsae et uores maiestatis diinae“, 
S. 646, 21 . S. a. Predigt om 20. Sonntag nach Trinitatis 1523, WA 11, 
S. 196, 26–197,38.

67 S. Zitat in Anm. 70.
68 „Sacrilegium […] est ordines religiosorum ‚sanctos‘ aellare. Una 

religio sancta et sancticans est, Christianismus seu des. Cuius sanctitatis 
nomen non sine animarum decetione aliis communicatur“, esen 84 bis 
86 der ersten Reihe der emata de otis (wie Anm. 51), S. 327, 4–7. „At 
nunc docent religiones esse multo meliores et sanctiores communi statu 
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steht die wahre perfectio, die wahre religio nicht in einer Überbie-
tung des „gewöhnlichen Christenlebens“ (communis ita Christia-
norum),69 sondern in diesem selbst.70 Zusätzliche Elemente kann 
es nicht geben, braucht es aber auch nicht zu geben, weil in dem, 
was sich zwischen dem Glaubenden und Gott „absielt“, eben „die 
eangelische Freiheit herrscht.“71

Und wie steht es mit dem, was sich zwischen dem Glaubenden 
und anderen Menschen absielt – ist das ür die Klosterleute ohne 
Gewicht? Dieselben Schrien, die dem Mönchtum die Zerstö-
rung der Freiheit des Glaubens zur Last legen, erheben noch einen 
zweiten Vorwur: Mönche und Nonnen, so wie sie tatsächlich ihr 
Leben ührten, erehlten auch das andere Charakteristikum wah-
ren Christseins, die Liebe: „Wie der Glaube, so ist auch die Liebe 
in edem monastischen Gelübde und monastischen Lebenswandel 
ausgenommen.“72 Dieser Vorwur klingt erstaunlich, da sich Mön-
che und Nonnen im Unterschied zu den Christen „in der Welt“ a 
gerade au die radikale Liebesethik Jesu erichtet sehen. Doch, 

delium. Haec est o illa erditionis“, L, De otis monasticis (wie 
Anm. 31), S. 620, 29–31.

69 „Contrarium est docere Religiones esse status erectionis. Contrari-
um, imo horrendum est, docere Religiones esse sura communem itam 
Christianorum“, esen 107 und 108 der ersten Reihe der emata de otis 
(wie Anm. 51), S. 328, 1–3. „Alterum rinciium erdiae illorum: uod 
itam Christianam artiuntur in statum erectionis et imerectionis“, 
L, De otis monasticis (wie Anm. 31), S. 584, 23 .

70 Past, Bischöe und eologen haben die atale alsche Meinung au-
gebracht, „das der geystlich stand sey eyn stand der olkomenheyt; damit 
haben sie eyn solch ßonderung tzwischen sich unnd dem gemeynen Chris-
tenman gemacht, das sie ast alleyn ur Christen geachtet sind, die andern 
als die untüchtigen, urwuren asschenrodel gehalten; […] Sihe, alßo ist 
der glawbe zu oden gangen und die werck und orden auommen, gerad 
als stund nit alleyn rum und selig werden ynn yhrem weßen, ßondern 
auch die olkommenheyt, ßo es doch alles alleyn ym glawben ligt, beyde 
rum und olkommen seyn“, L, Weihnachtsostille (wie Anm. 45) 
S. 496, 8–19.

71 S. o. Anm. 55.
72 „Ut des, ita et charitas eceta est in omni oto et religione“, ese 

116 der ersten Reihe der emata de otis (wie Anm. 51), S. 328, 15.
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so die Diagnose und ersönliche Erahrung des Ordensmannes 
Luther, sie bemühen sich darum in enem Geist, der mit wahrer 
Liebe nichts zu tun hat: Sie tun es mit Blick au die eigene Bilanz 
bei Gott, statt „rei und umsonst“ (libere et gratis) allein mit Blick 
au den Nächsten und seinen „Nutzen und Vorteil“ zu handeln.73 
Nur mit solch reier Nächstenliebe aber, die aus dem reien Glau-
ben entsringt, würden sie dem Liebesgebot Jesu gerecht.

Eine derart enge Verbindung on reiem Glauben und reier 
Liebe hat nun reilich zwei – zusammenhängende – Konseuen-
zen. Die eine klang schon an: Wenn beides so eng erbunden ist, 
muss die Unbedingtheit der Liebe im Sinne Jesu ür alle Glau-
benden gelten. So stark gegen die Zweiteilung der Christenheit in 
„Vollkommene“ und „Unollkommene“, „Religiose“ und „Weltleu-
te“ zu betonen ist, dass alle Glaubenden Gott gleich nahe stehen, 
so nachdrücklich gilt, dass es auch im ethischen Komass keine 
Abstuung gibt. Die Behautung, ür die „gewöhnlichen“ Getau-
ten reiche es aus, im Rahmen der allgemeinen Rechtsordnung zu 
leben, und der Maßstab unbedingter Liebe sei ein „Rat“ ür die 
monastische Elite, ist eine willkürliche Setzung, die im Gegensatz 
zur Weisung Jesu steht.74 Die Ethik der Liebe, wie sie namentlich 
die Bergredigt enthält, ist ür die Christen „in der Welt“ nicht 
weniger der Komass ihres Lebenswandels als ür die Christen im 
Kloster.75 Ja, das ist die zweite Konseuenz aus der Zusammen-
gehörigkeit on reiem Glauben und reier Liebe, „in der Welt“ 

73 L, De otis monasticis (wie Anm. 31), S. 608, 28.
74 „Obsecro, uis est tam auda, ut hic consilia numeret […]? […] Claret 

ergo omnia raedicta eorum consilia esse ere et absue dubio neces-
saria raeceta, uae Christus Matth. i [gemeint ist Mt 5] docet“, Ebd., 
S. 582, 5 . und 25 . S. a. Martin L Wochenredigten über Mt 5–7 
(1530/32), WA 32, S. 299, 28–300, 10; Kleine Antwort au Herzog Georgs 
nächstes Buch (1533), WA 38, S. 161,7–14; Duodecim consilia (1540/41?), 
WA 51, S. 460, 22–26.

75 Zu dieser Angleichung on monastischer und laikaler Ethik, die keine 
Ermäßigung der ersten au die Ebene zweiten ist, sondern umgekehrt die 
Entschränkung des monastischen zum gemeinchristlichen Programm, gl. 
W, Der gewesene Mönch (wie Anm. 62), Punkt III.
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können die Werke der Liebe genauso gut, wenn nicht besser getan 
werden: „Mitten in den großen und ielen Angelegenheiten der 
Welt“ „[zeigt] die Liebe ihre eigentliche Kra, ausgegossen und 
ausgebreitet über alle, ür alle dargeboten und bereit.“76 Denn hier 
leben die Mitmenschen, denen sie gelten soll, und stellen sich die 
Herausorderungen, angesichts deren sie zu üben ist.77

2. Die Freiheit der Welt

„Es kann a niemand leugnen, dass die Ehe ein äußerliches, welt-
liches Ding ist wie Kleider und Seise, Haus und Ho, der welt-
lichen Obrigkeit unterstellt, wie das so iele kaiserliche Rechtssätze 
beweisen, die darüber augestellt sind“78. So schreibt Luther in sei-
nem Gutachten „Von Ehesachen“ aus dem Jahr 1530.79 Ähnlich ur-
teilt er auch andernorts,80 besonders rominent und immer wieder 
zitiert im „Traubüchlein ür die einältigen Parrherrn“, der dem 
„Kleinen Katechismus“ angehängten Wittenberger Trauliturgie 
on 1529.81 Mit dieser Bestimmung der Ehe als „weltliches Ding“82 

76 L, De otis monasticis (wie Anm. 31), S. 628, 26–28, hier als 
lobenswertes Gegenrogramm gegen die überlieerte monastische Ethik 
angeührt, das Bernhard on Clairau ür seine Anhänger augestellt 
habe: „rauit [sc. Bernhard seine Mönche] in medias res mundi magnas et 
multas, ut in iis charitas genuinam suam im ostenderet, diusa dilataue 
ad omnes, omnibus eosita et arata.“

77 Vgl. auch den Abschnitt 8.4 „Die ungebundene Nächstenliebe“ bei 
S, Luther – Lehrer der christlichen Religion (wie Anm. 34).

78 „Es kan ia niemand leucken, das die ehe ein eusserlich weltlich ding 
ist wie kleider und seise, haus und ho, weltlicher oberkeit unterworen, 
wie das beweisen so iel keiserliche rechte daruber gestellet.“ L, Von 
Ehesachen, WA 30/3, S. 205, 12 .

79 Ebd., S. 205–248.
80 So ast mit demselben Wortlaut in den Wochenredigten (wie 

Anm. 74), S. 376, 38 .
81 L, Kleiner Katechismus, WA 30/3, S. 74, 2: Hochzeit und Ehe 

sind „ein welltlich geschef.“
82 Vgl. zu diesem Komle S, Luthers Auassung (wie 

Anm. 30), S. 420–434.
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widersricht Luther einer Grundaussage der zeitgenössischen 
kirchlichen Lehre und des Kirchenrechts: dass Eheschließung 
und Ehe in den christlichen Ländern eine Sache der Kirche seien. 
Wurde doch danach die Ehe als Sakrament erstanden, als eine 
wesenha mit der Vermittlung des ewigen Heils erbundene In-
stitution. Folglich lag das Urteil über das Zustandekommen oder 
die Annullierung einer Ehe ebenso wie das komlizierte Geschä 
der Festlegung on Ehehindernissen und der Disensierung on 
ihnen in kirchlicher Hand. Demgegenüber stellt Luther est, dass 
die Ehe eine Einrichtung sei, die sich seit Beginn der Mensch-
heit in allen Gesellschaen, gleich welcher religiösen Prägung, 
nde, so etwa bereits im Israel des Alten Testaments.83 Sie habe 
ihrem Wesen nach nichts mit der Vermittlung des ewigen Heils zu 
tun,84 sondern ihr „Grund und ganzes Wesen“ liege in der Nicht-
christen wie Christen bestimmten Liebesgemeinscha zwischen 
Mann und Frau,85 ihr zweiter Sinn in der aus solcher Gemeinscha 
entsringenden Weitergabe des Lebens.86 Aus dieser allgemein-
menschlichen Geltung olgt, dass nicht die Kirche, sondern die 
olitische Ordnungsmacht, die weltliche Obrigkeit, die ür das 
Zustandekommen, ür den Bestand und gegebenenalls die Schei-
dung der Ehe notwendigen Regelungen zu treen hat;87 zuständig 

83 Martin L, De catiitate Babylonica, WA 6, S. 550, 33–37: 
„cum matrimonium uerit ab initio mundi et aud indeles adhuc er-
maneat, nullae subsunt rationes, ut sacramentum noae legis et solius 
Ecclesiae ossit dici. Non minus enim erant Matrimonia atrum sancta 
uam nostra, nec minus era indelium uam delium, nec tamen in eis 
onunt sacramentum“.

84 Ebd., S. 550, 22–32. S. a. Martin L, Contra 32 articulos Lo-
aniensium theologistarum, WA 54, S. 428, 10  /  Wider die 32 Artikel der 
eologisten zu Löwen, ebd., S. 437, 15.

85 Martin L, Ein Sermon on dem ehelichen Stand, WA 2, S. 168, 
38–169, 3; s. a. WA TR 4, S. 459, 217 . (Nr. 4736): In dieser Gemeinscha 
liegt die „Substanz“ der Ehe.

86 Martin L, Vom ehelichen Leben, WA 10/2, S. 276, 9–31.
87 L, Wochenredigten (wie Anm. 74), S. 376, 36–38. Zu den 

scharen Auseinandersetzungen über die Geltung des kanonischen Ehe-
rechts in Wittenberg selbst gl. Julius K und Gusta K, 
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ist das weltliche, in der Tradition des Reiches das „kaiserliche“88 
Recht, was on Gebiet zu Gebiet unterschiedliche eherechtliche 
Regelungen nach sich zieht.89 Und das heißt, Maßstab ist nicht die 
Oenbarung, das Eangelium, sondern die mündige Vernun: 
„Weil der Ehestand ein ganz und gar weltliches, äußerliches Ding 
ist […], darum soll man es dabei bleiben lassen, was in dieser 
Angelegenheit die Obrigkeit und weise Leute nach Recht und 
Vernun beschließen und ordnen; denn auch Christus setzt und 
ordnet hier nichts als Jurist oder Regent in äußerlichen Sachen.“90

Was Luther on der Ehe schreibt, soll auch ür andere Grund-
gegebenheiten des menschlichen Lebens gelten. Etwa ür die 
olitische Ordnung, die „Obrigkeit“ im umassenden Sinn on 
Herrschasträger und Gesetzgeber, Rechtsrechungsorganen, 
Polizei, Militär und so ort. Auch in diesem Fall handelt es sich 
um on der Kirche und ihren Rechten und Augaben strikt zu 
unterscheidende „weltliche Obrigkeit“, wie es sie unter allen Men-
schen gibt, unabhängig on ihrem Land und ihrer Religion.91 Die 
Kriterien ür gute Amtsührung der weltlichen Obrigkeit, ür ihre 
Recht, Frieden, angemessene wirtschaliche Rahmenbedingun-
gen, Schulwesen und anderes sichernde Funktion lieert nicht das 
Eangelium, sondern die allgemeine Vernun;92 aus ihr als ihrem 
„Brunnen“ ießt das im eweiligen Territorium oder einer Stadt 

Martin Luther. Sein Leben und seine Schrien, Bd. 2, Berlin 51903, S. 468–
471; 579 .

88 S. o. zu Anm. 78.
89 Martin L, Traubüchlein, WA 30/3, S. 74, 5–9.
90 „Weil der Ehestand gar ein weltlich eusserlich ding st […] Darumb 

was darinn die oberkeit und weise leute nach dem rechten und ernunf 
schliessen und ordnen, da sol mans bey bleiben lassen, Denn auch Christus 
hie nichts setzet noch ordnet als ein Jurist odder regent nn eusserlichen 
sachen.“ L, Wochenredigten (wie Anm. 74), S. 376, 38–377, 4.

91 Martin L, Auslegung des 101. Psalms (1534–1535), WA 51, 
S. 238, 19–25. Tatsächlich sind die Heiden in der Politik o iel klüger als 
die Christen, ebd., S. 242, 7–9 und 36–40.

92 Martin L, Predigt am 23. Sonntag nach Trinitatis 1523, WA 11, 
S. 202, 21 .; Eine Predigt, daß man Kinder zur Schule halten soll, WA 30/
II, S. 562, 10–14; Auslegung des 101. Psalms (wie Anm. 91), S. 242, 1–4.
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geltende Recht,93 dessen Anwendung on der ebenso aus der Ver-
nun geseisten Billigkeit zu modizieren ist.94 Die Reihe der 
Beisiele ließe sich ortsetzen, man könnte etwa au die Wirtscha 
hinweisen oder die Arbeit.95 Der Beund ist, mit Modikationen 
im Einzelnen, immer derselbe: die Voraussetzung einer Struktu-
riertheit der Welt und des menschlichen Lebens, die ür alle gilt 
und die mit dem allen erügbaren Instrument der Vernun wahr-
genommen und in Verhaltensregeln umgesetzt werden muss – on 
Christen und on Nichtchristen und, wenn beide zusammenleben, 
in gemeinsamem Bemühen.

Der Christenmensch, der im Glauben rei ist on der Welt, 
a on sich selbst, und der in der diesem Glauben entsringen-
den Liebe rei ist, sich au die Welt einzulassen, ohne on ihren 
Lebensregeln beschränkt zu sein. Andererseits der Kosmos der 
„weltlichen Dinge“, der seine eigenen Strukturen hat und in dem 
mit Hile der natürlichen Vernun zu urteilen und zu agieren ist. 
Au eine christliche Welt, eine alle Lebensbereiche umassende 
christliche Gesellscha, eine mehr als sektorale christliche Kultur 
läu dieses Nebeneinander nicht hinaus. Die Konseuenz ist eher, 
so scheint es, der Auszug in eine searate christliche Eigenwelt 
neben der großen Welt, wie ihn Vertreter des sogenannten Linken 
Flügels der Reormation erochten, zum Teil auch erwirklicht 
haben und wie wir ihn säter bei Gruen des radikalen Pietismus 
wiedernden. „Disembedding“ des Christentums, Säkularisierung 
wäre demnach nicht die unbeabsichtigte Folge der Reormation, 
sondern ihr genuines Programm.

Nun wissen wir alle, dass die Hautströme der reormatorischen 
und nachreormatorischen Kirchengeschichte nicht ür die Lösung 

93 Martin L, Von weltlicher Obrigkeit, WA 11, S. 280, 16 .; s. a. 
Auslegung des 101. Psalms (wie Anm. 91). S. 211, 36–212, 1.

94 Ebd., S. 272, 11–24.
95 L, Wochenredigten (wie Anm. 74), S. 304, 25–29; s. a. WA 15, 

S. 294, 22 .; gl. S, Luthers Auassung (wie Anm. 30), S. 435–
453; omas K, Wirtschas- und sozialethische Vorstellungen
(wie Anm. 47), S. 338 und 368.
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des „Linken Flügels“ otiert, a sie mit Nachdruck zurückgewiesen 
haben. Luthertum oder Calinismus haben ihre eigenen Varianten 
on christlicher Gesellscha und christlicher Kultur entwickelt, 
mit Zusammenwirken on Kirche und weltlicher Obrigkeit, 
kirchlicher Regulierung on Ehe und Familie, enger Verknüung 
der eologie mit den anderen Wissenschaen, ielältiger Ver-
bindung on Gottesdienst und Künsten und so ort96 – nur eben 
nach Maßgabe eangelischer Bekenntnisse und mit der Reich-
weite eangelischer Königreiche, Territorien und Städte. Übten 
sie damit Verrat an der Freiheit des Glaubens und der christlichen 
Liebe oder an der Freiheit der Welt oder an beidem? Sei es als 
Oer kirchlicher und gesellschalicher Beharrungskräe, sei es, 
wie manche Vertreter des „Linken Flügels“ argwöhnten, geresst 
oder erlockt on der Macht?

Abgesehen daon, dass solche Faktoren in der Geschichte, auch 
der Kirchengeschichte, nie ausgeschlossen werden können, grie 
diese Erklärung zu kurz. Nein, wenn auch die Reormation eine 
christliche, nun eine eangelisch-christliche Gesellscha und Kul-
tur herbeiührte, a, akti an ihr arbeitete,97 dann deshalb, weil 

96 Vgl. Ernst T, Protestantisches Christentum und Kirche 
in der Neuzeit (1906/1909/1922), hrsg. on Volker Drehsen, Berlin 2004 
(KGA 7), S. 89–111, der in diesen nachreormatorischen Symbiosen on 
Christentum und Kultur, der er die gegenreormatorische als dritte Va-
riante an die Seite stellt, geradezu Fortsetzungen der kirchlichen Kultur des 
Mittelalter sieht, in denen die reormatorischen Anstöße zum Neuen, wie-
wohl erkennbar orhanden (S. 111–134), zunächst weitgehend wirkungs-
los erschüttet blieben. S. a. T, Die Bedeutung (wie Anm. 4), 
S. 225–227.

97 Vgl. dazu Werner E, Morhologie des Luthertums, München 
1952; Scott Hx, Recultiating the Vineyard, e Reormation 
Agendas o Christianization, Louisille und London 2004; s. a. die reichen 
Ergebnisse der Erorschung der lutherischen und reormierten Konessio-
nalisierung, aradigmatisch ür Deutschland: Heinz S (Hrsg.), 
Die reormierte Konessionalisierung in Deutschland. Das Problem der 
„Zweiten Reormation“, Gütersloh 1986; Hans Christoh R (Hrsg.), 
Die lutherische Konessionalisierung in Deutschland, Gütersloh 1992. Für 
Euroa gl. Diarmaid MC, Reormation. Euroe’s House Di-
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das Gegenüber on Freiheit des christlichen Glaubens und der 
daraus entsringenden Liebe einerseits und Freiheit der Welt 
andererseits, wie ich es skizziert habe, zwar nach Luthers Au-
assung grundlegend, aber noch nicht das ganze Bild ist. Denn die 
„weltlichen Dinge“ Ehe, Obrigkeit, Arbeit, Wirtscha sind zwar 
eben dies, „weltlich“ und nicht kirchlich. Doch das heißt nicht, 
dass sie gottlos wären. Luther geht mit der Bibel daon aus, dass 
es sich hier um Gaben des Schöers handle, die er der Schöung 
eingestiet habe, um sie zu erhalten und angesichts der allgegen-
wärtigen Bedrohung durch die Sünde zu schützen. Das „weltlich 
ding“ Ehe ist als solches ein „Göttlich werck und gebot“98, „on 
Gott eingesetzt“ (diinitus institutum),99 seine „Schöung, Gabe 
und Ordnung“ (Creatio, donum et ordinatio diina)100 und so 
„ein göttlicher, seliger Stand“101. Ebenso102 ist die Tatsache, dass es 
olitische Ordnungsstrukturen gibt, eine Gabe Gottes, die er den 
Menschen, allen Menschen, als sein „Ordnung und Geschö “ 
zu ihrer Erhaltung gegeben hat,103 auch politia seu Magistratus ist 

ided 1499–1700, London 2003 (dt. München 2008), Teil II und III mit 
ielältiger Literatur zu außerdeutschen Ländern.

98 L, Traubüchlein (wie Anm. 89), S. 75, 23: Sie ist „ein Göttlich 
werck und gebot.“

99 L, De catiitate Babylonica (wie Anm. 83), S. 553, 23; s. auch 
S. 555, 4 .: „iuris diini“.

100 L, Contra 32 articulos Loaniensium theologistarum (wie 
Anm. 84) S. 428, 13   /  Wider die 32 Artikel der eologisten zu Löwen 
S. 437, 20 dt.: „Die Ehe ist ein Gottlich geschee, Gabe und Ordenung.“ 
Deshalb soll der Eintritt in den Ehestand möglichst estlich begangen wer-
den, Traubüchlein (wie Anm. 89), S. 75, 15.

101 Martin L, Großer Katechismus, Auslegung des Sechsten Ge-
bots, WA 30/1, S. 161, 28 (dort im acc.).

102 Im Unterschied zur zu den Gütern der Schöung gehörenden Ehe 
reilich on Gott erst augrund der Sünde gestiet, um den Menschen auch 
in dieser Lage ein einigermaßen riedliches und gerechtes gesellschaliches 
Leben zu ermöglichen, gl. Martin L, Genesisorlesung, WA 42, 
S. 79, 7–19. Vgl. zu diesem Komle auch S, Luthers Auassung 
(wie Anm. 30), Ka. 8.2.

103 „Denn wir sehen a wol, das Gott die weltliche herrschaf oder kö-
nigreiche unter die Gottlosen strewet au das aller herrlichst und mechti-
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Creatio, donum et ordinatio divina.104 Nicht anders die Arbeit, die 
Wirtscha und so ort.105 Das ändert nichts daran, dass all diese 
Güter keine christlichen, dem Glauben oenbarten, an die Kirche 
gebundenen Ordnungen sind, dass sie edem Menschen gelten 
und on der allen Menschen erliehenen Vernun zu gebrauchen 
und zu gestalten sind. Doch die Vernun, die dieses ihr Geschä 
mündig tut, „als wäre kein Gott da“,106 olgt damit, wenn sie es 
sachgerecht tut, den Grundgegebenheiten, die Gott der Schöung 
und dem menschlichen Leben eingestiet hat.

Mit diesem Gedanken ist die Brücke gegeben, die es nach Mei-
nung Luthers ür den Glaubenden zwingend macht, sich im Be-
reich der „weltlichen Dinge“ einzubringen. Wohl ist der Christ ür 
sich ersönlich on Gott aus dem Regelwerk on Recht, Strae und 
Verteidigung, on Wirtschasmehrung und Interessenausgleich 
und so ort in ein Leben reier Liebe „herausgezogen“, sodass er 
das alles „ür sich selbst nicht braucht“107. Doch zugleich hat er 
einen „kranken Nächsten“ neben sich, um dessentwillen er sich 
enes Regelwerks bedienen muss, „das [dieser] Frieden habe und 

gest, gleich wie er die liebe Sonne und regen auch uber und unter den 
Gottlosen lesst dienen.“ So „heisst er solch weltlich regiment der Gottlosen 
seine ordnung und geschee“, Auslegung des 101. Psalms (wie Anm. 91), 
S. 238, 19–22 und 24 .

104 S. das oben bei Anm. 100 angeührte Zitat einschließlich seiner Fort-
setzung: „Est ero Matrimonium Creatio, donum et ordinatio diina sicut 
olitia seu Magistratus“, WA 54, S. 428, 13 .

105 L, Von der Freiheit (wie Anm. 25), S. 61, 3–9; L, Wo-
chenredigten (wie Anm. 74), S. 304, 25–29. Vgl. S, Luthers Au-
assung (wie Anm. 30), S. 435–453.

106 Martin L, Auslegung des 127. Psalms ür die Christen zu Riga 
(1524), WA 15, S. 373, 3.

107 L, Von weltlicher Obrigkeit (wie Anm. 93), S. 260, 4–9: „Sihe, 
da [in Mt 5] sihestu, wie Christus seyne wort nicht dahyn deuttet, das er 
Moses gesetz auebe oder die welltlich gewallt eriete, Sondern er zeucht 
die seynen erauß, das sie ur sich selb der nicht brauchen, sondern den 
unglewbigen lassen sollen, wilchen sie doch auch mit solchem yhrem recht 
dienen mügen, weyl da unchristen sind und man niemant zum Christen-
thum zwingen kan.“
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sein Feind abgewehrt werde“108. Das heißt, der Glaubende trägt 
Verantwortung ür andere in einer Welt, in der es übel zugeht, weil 
sie nicht nur aus au die Liebe erichteten Christen besteht und 
auch Christen ielältig unchristlich leben; so ist er erichtet, 
die Liebe auch im Rahmen ener Strukturen zu üben, durch die 
die Welt, solange es Gott will, erhalten und in ihr „äußerlicher 
Friede geschaen und bösen Werken gewehrt“109, kurz, bei aller 
Bedrohung bestmögliches Leben gewährleistet wird.110 Wie der 
Glaubende das konkret tut, das sagt auch ihm die ihn mit allen 
Menschen erbindende Vernun. Weil er aber im Unterschied zu 
nichtgläubigen Zeitgenossen weiß, dass er damit im Dienst der 
in enen Strukturen wirksamen Liebe Gottes steht, wird sich sein 
Handeln durch Uneigennützigkeit und „gottesürchtige“, unbe-
stechliche Prüung der eigenen Motie auszeichnen.111

108 „Ob du nicht bedarest, das man deynen eynd strae, so dars aber 
dein krancker nehister, dem solltu helen, das er rid habe und seynem 
eynd gesteuret werde“, a. a. O., S. 254, 16–18.

109 Im Original akti: Das weltliche Regiment ist enes, „das eusserlich 
rid schae und bösen wercken weret“, a. a. O., S. 252, 13 .

110 A. a. O., S. 253, 23–32.
111 A. a. O., S. 273, 8–20: Ein christlicher Herrscher „[richtet] alle seynen 

synn da hyn […], das er den selben [sc. den Untertanen] nutzlich und 
dienstlich sey Und nicht also dencke: ‚land und leutt sind meyn, ich wills 
machen, wie myrs geellet‘, ßondernn alßo: ‚Ich byn des lands und der leutt, 
ich solls machen, wie es yhn nutz und guot ist. Nicht soll ich suchen, wie 
ich hoch are und hirsche, sondern wie sie mit guottem rid beschutzt und 
erteydingt werden‘. Und soll Christum ynn seyn augen bilden und also 
sagen: ‚Sihe, Christus der uberst urst, ist komen und hatt myr gedienet […] 
Alßo will ich auch thun, nicht an meynen unterthanen das meyne suchen, 
sondern das yhre, unnd will yhn auch alßo dienen mit meynem amt, sie 
schützen, erhören und erteydingen und alleyn dahyn regirn, das sie 
guot unnd nutz daon haben und nicht ich‘“. Martin L, Wider die 
räuberischen und mörderischen Rotten der Bauern, WA 18, S. 359, 27–37: 
Christliche Fürsten sollen bei dem Kam gegen die auständischen Bauern
„mit urchten handeln, Und zum ersten die sachen Gott heym geben und 
bekennen, das wyr solchs wol erdienet haben […]. Wenn nu das hertze 
so gegen Gott gerichtet ist, das man seynen götlichen willen lesst wallten, 
ob er uns wölle odder nicht wölle zu Fürsten und herren haben, soll man 
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Die Mitwirkung der Christen an den „weltlichen Dingen“ war 
in der Zeit der Reormation und danach nicht nur intensi, son-
dern sie war allumassend. Der Grund lag darin, dass sich, on 
Ausnahmen abgesehen, alle Bewohner der rotestantischen Ter-
ritorien, on den Herrschern bis zu den unteren Schichten, zum 
eangelischen Christentum bekannten, wie sie in rüheren Zeiten 
der lateinischen „institutionalized worldiew“ geolgt waren. So 
konnte es gar nicht anders sein, als dass auch ene Jahrhunderte die 
Eoche einer kirchlichen Kultur, hier nun eben einer eangelisch-
kirchlichen Kultur waren – nicht weniger als das Mittelalter, a 
noch intensier, insoern die Reormation die Ansrüche an die 
ersönliche, lebensrägende Aneignung des Christlichen nach-
drücklich gesteigert hatte.112 Eine Eoche, in der die Christen in 
den weltlichen Ämtern das Leben aller, das ein christliches war, 
mit ihren Mitteln zu ördern suchten und die Untertanen in ihrer 
Gesamtheit, die Christen waren, die weltlichen Amtsträger stütz-
ten.113 Es dar nicht erschwiegen werden, dass sich der christliche 
Glaube und die „weltlichen Dinge“ auch in Weisen erbanden, die 
die wesenhae Distanz des Glaubens zur Welt unterlieen und den 
reormatorischen Einsichten widersrachen,114 und ebenso wenig, 

sich gegen die tolle bawren zum uberus (ob sie es wol nicht werd sind) zu 
recht und gleichem erbieten. Darnach, wo das nicht helen will, u zum 
schwerd greyen.“ S. a. Martin L, Von Kauandel und Wucher, WA 
15, S. 293, 29–34; S. 303, 29–31.

112 Vgl. Karl H, Der Neubau der Sittlichkeit, in: Ders.: Gesammelte 
Ausätze zur Kirchengeschichte, Bd. I: Luther, Tübingen 51927, 155–287; 
., Die Geschichte des Worts Beru (wie Anm. 56). Diesen Asekt hebt 
in sozialhistorischer Persektie die Konessionalisierungsorschung mit 
ihrem Paradigma der „Sozialdiszilinierung“ durch die nachreormato-
rischen Konessionen heror, dabei reilich auch den Katholizismus ein-
beziehend. Vgl. oben Anm. 97.

113 Vgl. ür die Anänge im lutherischen Bereich James E, Peace, 
Order, and the Glory o God. Secular Authority and the Church in the 
ought o Luther and Melanchthon, 1518–1559, Leiden 2005.

114 Zu nennen ist hier besonders die Entwicklung des als Proisorium 
angelegten und zunächst die Regelung der geistlichen Belange nach geist-
lichen Kriterien durchaus resektierenden Landesherrlichen Kirchen-
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dass ene Eoche auch die Schattenseiten auwies, die mit einer 
religiösen Einheitskultur einhergehen: Druck, Diskriminierung, 
Verolgung nicht Dazugehöriger.115 Doch zugleich erdanken wir 

regiments zum Mittel der Integration der Kirche in den Staat, die in den 
meisten lutherischen und reormierten Kirchen Euroas or sich ging.

115 Vgl. G, Unintended Reormation (wie Anm. 2). Es ist au-
ällig, dass Gregory diese Kosten der Gewalttätigkeit, die eine „institu-
tionalized worldiew“ mit sich bringt, deutlich heruntersielt – edenalls 
ür ene „institutionalized worldiew“, deren Verlust er betrauert, die des 
Mittelalters: Die religiös motiierten Kreuzzüge einschließlich der Sa-
nischen Reconuista und des Albigenserkreuzzuges werden nur kna
als kaum erwähnenswerte Ausnahme neben dem Übergewicht lediglich 
aus säkularen Beweggründen geührter Kamandlungen des Mittelalters 
genannt – während die nachreormatorische Zeit als eine Eoche immer 
neuer Kriege dargestellt wird, die sich „der neuen Kriegsmotiation“ er-
dankten, „Verteidigung on Gottes Wahrheit“ und „Widerstand gegen 
seine Feinde in einer gesaltenen Christenheit“ zu sein (Gregory, S. 159; 
gl. a. S. 162); dass Gregory selbst schließlich die sehr einschränkende 
Formulierung anügt, das Blutergießen sei „wenigstens teilweise“, also 
nur teilweise, aus Glaubensgründen geschehen, geht in seiner Nachträg-
lichkeit und Beiläugkeit unter (S. 160; gl. a. S. 162). Geradezu als ro-
bates Mittel der mittelalterlichen „institutionalized worldiew“ erscheint 
die religiös motiierte Gewalt, wenn Gregory den „relatien Erolg“, den 
sie „in der Eindämmung der Häresie“ gehabt habe, herorhebt und im 
Kontrast dazu die Tatsache, dass die Gegenreormation gegenüber der 
Reormation solchen Erolg nicht hatte, zur Wurzel der Gewaltgeschichte 
Euroas bis in die üngste Zeit erklärt (S. 160) – statt zu ragen, ob nicht ein 
wesentliches Moens dieser Gewaltgeschichte in der Tatsache lag, dass Ge-
walt integraler Bestandteil des sätantik-mittelalterlichen kirchlich-welt-
lichen corpus christianum war, was die Reormation gerade kritisierte, aber 
lange nicht abzuschütteln ermochte (gl. die Aussagen der Rezension on 
N, s. oben Anm. 17). Die Feststellung, ohne die Unterstützung welt-
licher Herrscher „wäre die Reormation durch kirchliche oder weltliche 
Machthaber der Gegenreormation ebenso zeruetscht (crushed) worden 
wie mittelalterliche Häresien“ (S. 152), dient ihm dazu, die Problematik der 
Unterstützung der sich ormierenden eangelischen Kirchen durch welt-
liche Obrigkeiten zu unterstreichen – nicht etwa, solches „Zeruetschen“ 
ür ragwürdig zu halten.

Es erstaunt nicht, dass Gregory ür das Gegenteil solchen Umgangs mit 
abweichender Überzeugung, nämlich religiöse Toleranz, wenig Symathie 
errät. Er ermag sie nur als gegen Wahrheitsragen gleichgültiges Laissez-
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ener Zeit eine Fülle kultureller Blüten, or allem au den Gebieten 
der Musik, der Dichtung und Literatur,116 wie sie nur eine als ganze 
kirchlich gerägte Kultur herorbringen konnte.

III. Schluss

Auch der Protestantismus hatte also sein „eingebettetes Chris-
tentum“, und in ielem zehrt er daon noch heute. Nur – als die 
Vollorm des Christlichen, als die Gestalt der Kirche, die ihr Stier 
ür sie orgesehen hat, könnte ielleicht ein Nostalgiker, aber kein 
reormatorischer eologe ene eangelisch-christliche Gesell-
scha und ihre Kultur betrachten. Weil der Glaube des Christen 
aus Gott lebt, ist er rei und mit der ihm entsringenden Liebe 
nicht wesenha und dauerha an eine Form der gesellschalichen 
Mitwirkung und Auswirkung gebunden. Er hat zur Kenntnis zu 
nehmen, dass die mündige Welt, die er als geschaene erkennt und 
zu beahen, zu unterstützen und gegebenenalls zu korrigieren hat, 

aire au dem Markt der Meinungen und Lebensstile zu betrachten, den re-
ligiösen Niederschlag modernen Konsumerhaltens (S. 164 und 278). Zwar 
kann er nicht umhin einzuräumen, dass es „im 17. Jahrhundert zweiellos 
besser war, ungestört zusammen mit seinen Konessionsgenossen Gottes-
dienst zu halten als ür seinen Glauben erolgt zu werden“ (S. 164). Doch 
ist ür ihn der Preis, der ür solche Ungestörtheit bezahlt werden muss, 
größer als ihr Gewinn: Der Preis ist das Ende des Christentums als „institu-
tionalized worldiew“ und damit des Christentum in seiner eigentlichen 
Gestalt; der Triumh der „Religionsreiheit“ ist dessen Preisgabe (S. 166). 
Nicht umsonst sieht Gregory in Jesus selbst das Urbild des gegen diesen 
Triumh kämenden, intoleranten Christentums (S. 162 und 164). Die im 
Ganzen als marginal zu betrachtenden „e thousand or so“ Hinrichtungen 
wegen Heterodoie, die diese Intoleranz gekostet habe, stehen au einer 
Stue mit der Pharisäerschelte und der Temelreinigung des Herrn (S. 162; 
gl. o. Anm. 20).

116 Es ist bezeichnend, dass in Gregorys Negatiszenario daon keine 
Rede ist. Mit den Worten eines aumerksamen studentischen Lesers: Ein 
Name wie der Johann Sebastian Bachs kommt in dem ungeheuer namen-
reichen Buch nicht or.
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Entwicklungen nimmt, die sich, aus ielerlei Ursachen geseist, 
seiner Macht entziehen. Wenn dazu eine Säkularisierung gehört, 
die die Welt aus dem Einuss der Kirche herausührt, ist damit 
weder das Ende des christlichen Glaubens noch der christlichen 
Liebe gekommen, sondern die Herausorderung, beide unter 
neuen Umständen zu leben. Das belegt nicht zuletzt der Blick in 
die Geschichte: Das Christentum der ersten Jahrhunderte kannte 
keine allumassende christliche Welt und Kultur, sie bahnte sich 
erst mit dem sogenannten Konstantinischen Zeitalter an und galt 
auch danach nicht überall, wo christliche Gemeinden bestanden. 
Es gibt weder Grund, die orkonstantinischen Jahrhunderte noch 
das lange Konstantinische Zeitalter zu erherrlichen. Wir sollten 
nur nicht die Einsicht erschlaen, dass der Glaube und die Ge-
meinscha der Glaubenden heute ast überall in nachkonstanti-
nischen Zeiten leben. Vielmehr gilt es, die Chancen zu nutzen, die 
die Entkirchlichung der Welt einem aus seinen eigenen Quellen 
lebenden Christentum ür es selbst und ür die Welt zu bieten hat.
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